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jedesmal Unterſucht werden. Damit glaube ich m weſentlichen alle
Schwierigkeiten berückſichtigt aben, — un einigen erten Zu
ſchriften vorgebracht worden ͤ qq̃IN

ernach. ind He QAMus 88
III (Entlaſſung eines Profeſſen wegen verheimlichter Krankheit.)

Amalia E, als ſie noch in der Welt E  E, eine Blinddarmoperation
durchzumachen Beim Intri mn ein Nonnenkloſter erſ

ieg ſie dieſen
Umſtand. Nach Ablegung der einfachen Profeß verfiel ſie einer ſchweren,
anſcheinend hyſteriſchen Krankheit mit tagelanger Bewußtloſigkeit. Die
Nachforſchungen brachten die mitgemachte chirurgiſche Operation ans
Tageslicht. Die Priorin wollte un auf run des CAII. 647, 2,
eine Entlaſſung der E  Er eranlaſſen. Der zitierte Kanon beſagt,
daß einfache rofeſſen entlaſſen werden können Krankheit,

dieſelbe nachgewieſenermaßen vor egung der Profeß
barerweiſe verſchwiegen oder verheimlicht worden iſt (Certo SOnstet
. (infirmam valetudinem) dolose retieitam aut dissimulatam tuisse)
Zuſtändig zul Fällung des Erkenntniſſes iſt nach des zitierten Kanons
bei Nonnenklöſtern, die keinem männlichen CN unterſtehen, der 116
ordinarius; die Vorſteherin mit ihrem ate hat das QAterta 3u ſam
meln und einen ſchriftliche Antrag ſtellen. Die Aerzte erklärten Im
vorliegenden alle, daß die E  er für die Aufgaben des Ordens
untauglich ſei, einen Zuſammenhang der Operation Aher mit der ſpä
eren Krankheit onnten ſie nicht feſtſtellen. Auch das ſubjektive oment,
daß die E  E* nfolge der Operation ſich als ran fühlen mu
und daher betrügeriſcherweiſe eine Krankheit verſchwiegen habe, konnte
nicht nachgewieſen werden. Der Ortsordinarius mu er das Er⸗
enntni fällen, daß der Entlaſſungsgrund des CdII. 647, 2, II. 2, nicht
bewieſen und daher auch die Entlaſſung Aus dieſem Grunde unzuläſſig
ſei CVU Ordenskonvent Tgriff dieſe Entſcheidung die Berufung
an die ongregatio Religiosorum. Unter deſſen Dar die dreijährige
Profeß der E  Eu abgelaufen. Da ihr bedeutet wurde, daß die
dauernde Profeß erſt nach Einlangen der römiſchen En  eidung möglich
ſei, verließ ſie freiwillig den onven Hiemit fand der Rechtsfall für
das Kloſter einen günſtigen Abſchluß

Dr J aring.Graz.
oder verborgener 9 und Reſtitutionspflicht.)

me Perſon ſtirbt in ihrer Wohnung, ohne ein Teſtament hinter⸗
laſſen. Die ben, ziemlich enttäuſcht NU vorzufinden was Wert be
ſitze, laſſen das Häuslein bis auf die Grundmauern ungefähr abreißen
und ümmern ſich durchaus nicht mehr teſe Trümmer, uLr

die Kinder ſich Uum 1E. verſammeln. Es ereignete ſich aber eines
ages, daß der Gemeindeſchreiber Cyrill, indem EL zufällig mit der
Ußſpitze einen Eln der noch übriggebliebenen Innenmauer ſtieß,
eine beſondere effnung erblickte, Aus der CEV bald die Summe von

Franken mn Papierge hervorzog, 2 ſich darin verborgen
befand. Nun gut, ſpricht Cyrill ſich ſelbſt, 224 Summe, von der
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niemand enntnt hat bringe ich zur Anzeige bei der Behörde und die
Hälfte davon gehört Mir, die andere Hälfte ſich der Fiskus
Eignen Wie gedacht ſo getan Nach einiger Zeit erfahren dies die Erben,
rheben Einſpruch und verlangen für ſich allein die Summe
Es rag ſich bb man Cyrill zur Reſtitution ver  en muß dieſem
Fall und Db die en Eemn Anrecht 0  en auf die Summe, die
gefunden worden iſt?

Um Aufſchluß geben können ber den hier vorgebrachten Fall,
müſſen wir zu nächſt zwei Fragen erörtern, die für die Löſung der 1E.
rigkeiten von beſonderer Wichtigkeit ſind nämlich a) Wer iſt von E

igentümer des Grundſtückes Augenblick die Summe
gefunden ird iſt jene Summe als Fund oder verborgener
Schatz (thesaurus werten?

Aus den Einzelheiten, die uns übermittelt werden, geht zur Ge
nuge hervor, daß Cyrill dem Grundſtück wenigſtens tatſä den Cha⸗
rakter Privateigentums I und die von ihm zufällig ent

Summe als „thesaurus eigentlichen Sinne des ortes
ieht Wenn dieſe Vorausſetzungen richtig 7 ſo 1E ſich allerdings
Ni Beſonderes einwenden enne Handlungsweiſ denn ſie
entſpräche den Anforderungen der Moraltheologie, E für

ſolchen all den Satz aufſtellt „Thesaurus Jure naturae kit
III CCupantis; ure poOsltivo, thesaurus iinventus 1060 publico,
dividendus St inter inventorem t kiscum, III 1oeus fuit PTO-
fanus“ (ef Mareé⸗—⸗Geſtermann, 17 ˖Cd II 883)

In Wirklichkeit verhält ſich jedo vorliegenden Fall ſo
ich, die Sache ganz anders Die Vorausſetzungen des Cyrill gehen
fehl deshalb auch können Wir unmöglit einverſtanden ſein mit ſeiner
Handlungsweiſe Als wahre Eigentümer der Summe betrachten Wir
die natürlichen, geſetzlichen CN der verſtorbenen Perſon, denn ihnen
gehört noch mmi das rage kommende Grundſtück das eld
verborgen lag; die 000 Franken aber ſind durchaus nicht als „the-
Saurus“ verborgener Schatz anzuſehen, ondern vielmehr als „Fund“
(res inventa) werten Für die Erben,8 das Recht auf die Hinter⸗
laſſenſchaft ihrer verſtorbenen Verwandten aben, iſt die Geldſumme
tatſächlich Ene „IES AlnlSSa Sinne der Moraltheologie geweſen
ſie iſt nuLr durch glücklichen Zufall von Cyrill gefunden worden
Allerdings die beſtimmte Kenntnis fehlte ihnen von dieſer er  un
denen Summe allein ſie hatten doch auf En gewiſſes Vermögen 9E
rechnet n ware von Enttäuſchung keine ede geweſen, als
ſie NU vorfanden. In COnfuso alſo und unbeſtimmt, kann man agen,
war Ene gewiſſe enntni vorhanden und dies genügte unſerem Fall

Gründe für die von uns vorgebrachten zwei Behauptungen ſind
nun olgende:

a) Das Grundſtück, dem die verborgene Summe gefunden worden
iſt, hatte nicht aufgehört Privateigentum ſein; man kann alſo
nich annehmen mit Cyrill, daß der Trümmerhaufen Gemeingut war



und der Fiskus berechtigt erſchien, einen Teil des Geldes für ſich zu be
anſpruchen. Wann T Erwerb bder Verluſt des Eigentums
Grundſtücken durch Verjährung ein? Das Geſetzbu allein kann hierauf
eine zuverläſſige ntwor geben; der V Umſtand, daß die en
ſich weiter nicht den Haufen Steine gekümmert haben und daß die
Kinder ſich auf dem herumtummelten, iſt noch ſich kein hin
länglicher Beweis für die Tatſache der Uebertragung des igen
ums Nach dem „Bürgerlichen eſe des Deutſchen Reiches“

925 ff.) iſt die Verjährung für ſich unzureichend, Erwerb oder
Verluſt des Eigentums an rundſtücken herbeizuführen; E8 muß not
gedrungen als te. noch hinzukommen „die Eintragung ins Grund⸗

(Kataſter). Wenn er Eenn Beſitzer ſein Recht auf Grundſtücke
aufgibt, ſo wird EL auch ſeinen diesbezüglichen Verzicht dem Grundbuch⸗
amt gegenüber erklären; der Verzicht aber iſt ins Grundbuch einzu⸗
tragen. Der Fiskus rwirbt Anſpruch auf Eigentumsrechte nur da durch,
daß EL ſich „als Eigentümer mn das rundbu eintragen 16 14 (vgl

928) In unſerem Fall geſchah dies nicht und omit werden
auch, gema dem B., etwaige Anſprüche des Staates hinfällig.

Der napoleoniſche „Code Civil“, der n manchen Ländern noch als
Geſetzbu ient, ſtellt olgende rundſätze in dieſer Beziehung auf
(art 713 864.) „Les biens qui Ont PAS de maitre appartiennent
I'Etat II eSt des Choses qui n'appartiennent personne t dont

e  4'usage eSt COIMIIIUII A tOus vorliegenden all nun ſind igen
tümer da, oder man mu denn beweiſen, daß die Erhen aufgehört
0  en Eigentümer ſein. Wenn ſie tatſächlich die ſicht mn unzwei⸗
deutiger Weiſe kundgetan hätten, ſich mit der Sache durchaus ni
mehr befaſſen, wenn lsdann die geſetzliche Verjährung einge⸗
treten äre, dann könnte man allerdings nach dem „Code Civil“ den
Fiskus als Eigentümer anſehen. Durch art 2265 des COde werden zehn
Jahre als Verjährungsfriſt angeſetzt, der frühere Eigentümer ſich
Im Bereich des zuſtändigen Appellationsgerichtshofes aufhält; 20 .  ahre,
wenn ELU außerhalb esſelben verweilt.

ema dem öſterreichiſchen Geſe ſind Jahre zur
Verjährung erfordert, die Eintragung mn das rundbu nicht
nachweisbar iſt oder das Grundbuch vernichtet wurde (Cf. Marc⸗Geſter⸗
mann, 897; CX austriacus, 1467 bis 1472 Sgꝗg.) Im übrigen
macht Noldin (II, 396) die ganz einleuchtende Bemerkung, daß immer
„tempus IN praescriptione Civili requisitum 60dice Civili regionis
ésUuUmendum est“ Nun ab CEL ſtimmen die Geſetzbücher ziemlich darin üher⸗
ein, daß wenigſtens zehn Jahre erforderlich ſind, ein Verjährungs⸗-
recht „duoa immobilia“ begründen (Marc⸗Geſtermann, C.)

Aus dem Geſagten ſchließen wir, daß der Fiskus als Eigentümer
des genannten Grundſtücke nicht mn Jetracht ommt, entweder eil
EL als Eigentümer nicht eingetragen war ins rundbuch, oder weil die
zehn Jahre Verjährungsfriſt noch nicht abgelaufen ſind von dem Zeit⸗
punkt gerechnet, wO Verjährung ſtatt

inden konnte
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Die von Cyrill entdeckte Summe iſt nicht als „thesaurus“, ver
borgener Schatz, IM juridiſchen Sinne des orte anzuſehen, nd
folglich finden die Rechtsgrundſätze, die ſich auf die Auffindung eines
vergrabenen Schatzes beziehen, hier keine Anwendung. Nach den
dernen Geſetzbücher ird „thesaurus“ nUuL jene Wertſache genannt,
die längere Zeit geheim gehalten, endlich durch Zufall ntdeckt wird,
und zwar ſo, daß kein beſtimmter Eigentümer erſelben namhaft gemacht
werden könne. Dieſe Begriffsbeſtimmung finden wir ſchon Im nopo
leoniſchen „Code Civil“ mn folgendem brtlau (art 716) „Le trésor
eSt Oute Chose cachée enfouie SUT laquelle peut justi-
fier propriété, Ct qui 8t déSCOuverte PAT 1e PUT du hasard.“
Mit größtmöglicher Klarheit aber rückt ſich in dem Punkt das B
aus 75 71 984, 68 den Begriff des „thesaurus“ feſtleg als einer „Sache,
die ſo ange verborgen gelegen hat, daß der Eigentümer nicht mehr 3u
ermitteln Aehnlich das öſterreichiſche Geſetz 392), das jedo nach
Marc⸗Geſtermann ( 882, nota den Begriff noch geſtaltet,
ſo daß IIIt Geld, mugegenſtände und Koſtbarkeiten als Schatz auf
gefaßt werden können.

In unſerem Fall nun iſt die Möglichkeit gegeben, den Eigentümer
oder die Eigentümer mit moraliſcher Sicherheit feſtzuſtellen. Die
Summe iſt zwar durch Zufall ntdeckt worden, allein das Papiergeld
(und dies äß ſich Cl erkennen) ſtammt ehen QAus den letzten Jahren,
wo die frühere Hausbewohnerin noch &  eben war Und Der anders
als ſie hätte In dem Verſteck der inneren Grundmauer eine Summe
verborgen —  E  D  0  en So Tklärt man lei das Fehlen jede Teſtamentes,
man begrei die Enttäuſchung der ENn als ſie ni Mn der Wohnung
vorfanden lle eſe Momente gewä zren die moraliſche er
heit, daß die aufgefundenen Franken zur Hinterlaſſenſchaft der
Verſtorbenen gehörten und daß die Nn die wirklich en Eigentümer
davon ſind

emgemä ier in unſerem Fall E  Q Weſentli

4
u rechtlichen Begriff eines „thesaurus“, wie das Geſetzbu ihn kennt,
nämlich der mſtand, daß der „Eigentümer nicht mehr u ermitteln ſei“
Wir haben C8 juridiſch nicht mit einem „thesaurus“, einem verborgenen
Schatz tun, Die Cyrill es meinte, ondern mit einer „res inventa“
oder „Fund“, wie das Geſetz ſich QAusdru

Die zwei Vorausſetzungen alſo, auf die Cyrill ſeine Handlungs⸗
weiſe ſtützte, gehen fehl, nd Omi iſt zugleich ſeinen eigenen Anſprüchen
Auf die gefundene Summe ſowie denjenigen des Staates der en

Infolgedeſſen treten die Forderungen der natürlichen en
mn den Vordergrund. Hier möge jedo eine Bemerkung eingeſchaltet
werden. Zugegeben was aber nicht richtig iſt), die entdeckte Summe
ſei als verborgener ha anzuſehen, ſo käme dennoch Enn Teil derſelben

die rben, wenigſtens nach den meiſten modernen Geſetzgebungen.
Der „Code (ivil“ (art 716) tkennt dem eſitzer des Grundſtückes die
Hälfte zu; mi ihm ſtimmt und gar das 98⁴4 überein.
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Desgleichen, wie C8 ſcheint, das „jus austriacum, itgalieum te  0 (Mare⸗
Geſtermann, 883) Das engliſche Geſetzbu macht eine Aus nahme;
EeS erfügt, daß alle 0 dem Heges gehören (Cro . 642)

Aus dem bisher eſagten ergibt ich zur Genüge, daß mM vor⸗
liegenden konkreten all die Löſung der aufgeworfenen Schwierigkeit
dieſe iſt, ſowei nämlich uns ein Urteil zuſteht:

8 verſchiedenen Umſtänden iſt mit moraliſcher Sicherheit 3u
ſchließen, daß die gefundene Summe nicht einen verborgenen Schatz
Iim rechtlichen Sinne des ortes darſtellt, ondern Eigentum war der
Hausbeſitzerin. Folglich aben, wenigſtens von dem Standpunkt Qaus,
die geſetzlichen Nn ein ſtriktes Recht auf dieſes Cyrill iſt ihnen
gegenüber 65  Ur Reſtitution ver  30  El, „Quia TGSS lamat domino.

Der Fiskus, weil geſetzli nicht Eigentümer des Grundſtückes,
da weder irekte Uebertragung des Eigentumsrechtes noch hinlängliche
Verjährung ſtattgefunden aben, durfte mn die Angelegenheit nicht
hineingezogen werden. Cyrill hat 8 jedo IWm 9 Quben getan
und ſchein Afur keinerlei Verantwortung tragen; die en werden
ſe

er ehen müſſen, wie ſie mit dem Fiskus auskommen.

Obwohl die 4  en ImM allgemeinen das Recht auf die ganze vor
gefundene Summe aben, ſo unterliegt doch dieſes Recht, 1e nach den
Umſtänden und den Ländern, gewiſſen Einſchränkungen M ein⸗
zelnen. Davon ſoll noch kurz Eein Wort Uum geſagt werden. Die
von Cyrill aufgehobene eldſumme iſt, wie ezeigt wurde, als „Fund“
anzuſehen; nun aber hat der Finder, nachdem EL unverzügli Anzeige
erſtattete, einen echtlich begründeten Anſpruch auf den etwaigen 9E
ſetzlich vorgeſchriebenen oder zugelaſſenen Finderlohn Im B
wird derſelbe ziemlich hoch angeſetzt; G CS doch IM 97¹⁴ „Der
Finderlohn beträgt von dem We  *  V  te der Sache bis Au 300 Mark fünf
vom Hundert, von dem Mehrwert eins vom Hundert.“ Auch wenn das
poſitive Geſetz keinen beſonderen Paragraphen hätte über den „Finder⸗
ohn“, ſo Are E5 dennoch ſicherlich vom naturrechtlichen Standpunkt
Qus angemeſſen, dem ehrlichen Finder eine entſprechende Belohnung
zukommen 3 laſſen Uslagen, die IMm Intereſſe der Aufbewahrung
und der Erhaltung des gefundenen Gegenſtandes bder 3zUum Zweck der
Anzeige gemacht wurden, müſſen dem Finder erſtattet werden; das
iſt für den Eigentümer eine Gerechtigkeitsſache. In unſerem Fall dürften
bh Auslagen gar nicht oder UL mn geringem Maß vorhanden
geweſen ſein. ingegen darf Cyrill, wenn das ihm den Finder
lohn ſichert, ſchon Im voraus enſelben zurückbehalten, und deshalb
Eer ihn von der zurückzuerſtattenden Summe abziehen, wie Lehm
kuhl In ſeiner Erklärung des (88 970, 97⁴¹ unumwunden
E3 zugibt. Da durch würde ihm vielleicht auch die Reſtitution erleichtert
werden und die Erb önnten durchaus keinen inſpru dagegen erh ehen.

ernach. HVo QAus 88
(Zweifelhafte Verwandtſchaft. nton und Amalia erſcheinen

zum Brautexamen. Es wird kein Ehehindernis entdeckt Nach der erſten


